
 
 
 
 
 

 
G E ME I NDE V E RW AL TU NG   

 
 

Merkblatt  für die Einreichung von Beitragsgesuchen  
 

Jährliche Unterstützungsbeiträge an Jugend- und Sportvereine Allschwil 
 

 

1. Voraussetzungen 

 Im Zentrum der Vereinstätigkeit steht die Förderung von Kindern und Jugendlichen. 

 Die Jugend- und Sportvereine Allschwil unterstützen und fördern Kinder und Jugendliche in 
ihrer Entwicklung und ermöglichen ihnen eine sinnvolle und aktive Freizeitgestaltung. 

 Der Verein muss allen in Allschwil lebenden Kindern und Jugendlichen offenstehen. 
 

2. Beitragsvergabe 

 Der Gemeinderat entscheidet einmal jährlich aufgrund der eingegangenen Gesuche über die 
Vergabe der Unterstützungsbeiträge. Grundlage ist jeweils die Vereinstätigkeit des Vorjah-
res. 

 Es besteht kein Anspruch auf einen Unterstützungsbeitrag. Einmal gesprochene Beiträge 
stellen kein Präjudiz für zukünftige Ansprüche dar. Abgelehnte Beitragsgesuche können im 
Folgejahr wieder eingereicht werden. 

 Werden Beiträge aufgrund von falschen oder verheimlichten Angaben ausgerichtet, können 
die entsprechenden Organisationen vom Gemeinderat von der Beitragsvergabe ausge-
schlossen werden. Der Gemeinderat behält sich zudem vor, ungerechtfertigt ausgerichtete 
Beiträge zurück zu fordern. 

 

3. Einreichung von Gesuchen 

 Gesuche um jährliche Unterstützungsbeiträge müssen jedes Jahr neu eingereicht werden. 

 Beitragsgesuche sind vollständig und fristgerecht an die Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 

Folgende Dokumente sind dem Antrag beizulegen: 
 

 Formular Beitragsgesuch jährliche Beiträge an Jugend- und Sportvereine (mittels Vorlage) 
 Mitgliederliste inkl. Wohnadressen des Vorjahres 
 Jahresprogramm 
 Jahresrechnung des Vorjahres  
 Aktuelles Budget 
 Einzahlungsschein 

 

Die Vorlagen für das Beitragsgesuch finden Sie auf der Gemeindehomepage unter www.allschwil.ch 
(Verwaltung / Bereiche / Unterstützung Jugend- und Sportvereine). 
 

4. Einreichungsfrist 

Beitragsgesuche sind bis spätestens 30. April des laufenden Jahres mit allen notwendigen Unter-

lagen (vgl. Ziffer 3) an die unten stehende Adresse einzureichen:  
 

Gemeindeverwaltung Allschwil 
Bildung – Erziehung – Kultur 
Baslerstrasse 111 
4123 Allschwil 
 

 martin.williner@allschwil.bl.ch       061 486 27 42 


